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Im Focus

EuGH: Deutsches EEG 2012 enthält keine staatlichen Beihilfen
Für viele eine Überraschung: Der EuGH hat entschieden, dass die Umlage nach dem deutschen Gesetz über erneuerbare Energien
von 2012 (EEG 2012) keine staatliche Beihilfe ist. Den Beschluss der EU-Kommission aus dem Jahr 2014 hat das Gericht mit Urteil
vom 28.03.2019 – C-405/16 P für nichtig erklärt. Die Rückforderungen in Millionenhöhe, die die EU-Kommission gegen die
 Bundesrepublik geltend macht, entfallen daher.
Im Jahr 2012 führte Deutschland mit dem EEG 2012 eine Förderregelung zugunsten von Unternehmen ein, die Strom aus er -
neuerbaren Energiequellen und aus Grubengas erzeugen (EEG-Strom). Das EEG 2012 garantierte diesen Erzeugern einen Preis,
der höher war, als der Marktpreis. Zur Finanzierung der Fördermaßnahme wurde die „EEG-Umlage“ eingeführt. In der Praxis wurde
diese auf die Letztverbraucher abgewälzt. Für bestimmte Unternehmen wie die stromintensiven Unternehmen des produzieren-
den Gewerbes wurde die Umlage wiederum begrenzt, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die EEG-Umlage
war den überregionalen Übertragungsnetzbetreibern von Hoch- und Höchstspannungsnetzen (ÜNB) zu zahlen, die den EEG-
Strom zu vermarkten hatten. 
Die Kommission hatte mit Beschluss vom 25.11.2015 festgestellt, dass die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien sowie die Begrenzung der EEG-Umlage für stromintensive Unternehmen als Beihilfe im Sinn von Art.108 AEVU anzu -
sehen sei. Zwar sei eine solche staatliche Beilhilfe mit dem Unionsrecht in einem gewissen Umfang vereinbar. Die darüber hinaus
gehende Förderung müsse jedoch zurückgezahlt werden. Die von Deutschland gegen diesen Beschluss erhobene Klage hatte das
europäische Gericht (EuG) abgewiesen. 
Der EuGH entschied nunmehr entgegen der Auffassung von Kommission und EuG, dass die EEG-Umlage einer staatlichen Abgabe
nicht gleichgestellt werden könne, da das EEG 2012 die Versorger nicht dazu verpflichtet, die aufgrund der EEG-Umlage gezahlten
Beträge auf die von ihnen belieferten Letztverbraucher abzuwälzen. Insoweit reiche es nicht aus, dass die sich aus der EEG-Um -
lage ergebende finanzielle Belastung „in der Praxis“ auf die Letztverbraucher abgewälzt wurde. Zum anderen habe der Staat
 weder eine Verfügungsgewalt über die mit der EEG-Umlage erwirtschafteten Gelder, noch übe er eine staatliche Kontrolle über die
mit der Verwaltung dieser Gelder betrauten Übertragungsnetzbetreiber aus. 
Das EuGH-Urteil ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung für die betroffenen Unternehmen und es setzt Leitplanken für den
 zunehmend als zu weit beurteilten Beihilfebegriff der Kommission.                                                                                > DokNr. 19005027

OLG Frankfurt: Fernwärmeversorger darf Preisänderungsklauseln nicht einseitig ändern
Ein Versorgungsunternehmen darf die mit seinen Kunden vereinbarte Preisänderungsklausel nicht einseitig durch öffentliche
 Bekanntmachung ändern, sondern kann darauf verwiesen werden, etwaige Änderungen im Wege der Änderungskündigung durch -
zusetzen. Das hat das OLG Frankfurt mit Urteil vom 21.03.2019 – 6 U 190/17 entschieden.
Ein Verbraucherschutzverband hatte gegen die Mitteilung an die Kunden, wonach der Versorger sein Preissystem und die Preis -
änderungsklausel durch öffentliche Bekanntmachung ändern werde, geklagt. Das OLG stellt fest, dass Verträge grundsätzlich nur
durch übereinstimmende Willenserklärungen geändert werden könnten, ein einseitiges Änderungsrecht ergebe sich auch nicht
aus der Verordnung über Allgemeine Vertragsbedingungen für Fernwärme (AVBFernwärmeV) – entgegen dem bisherigen Ver-
ständnis des § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV. Das OLG hält die Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 28.10.2015 – VIII ZR 13/12) im
Bereich der Strom- und Gasversorgung für überholt, wo nach den gleichlautenden Regelungen der § 4 Abs. 2 AVBEltV (a.F.) bzw.
AVBGasV (a.F.) ein Recht des Versorgers bestehe, seine Versorgungsbedingungen und Preise einseitig zu ändern. Das OLG urteilte
vielmehr, dass der Versorger derart irreführende Schreiben nicht mehr versenden dürfe und seine anders lautenden Mitteilungen
entsprechend berichtigen müsse.                                                                                                                                               > DokNr. 19005028
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